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Schlichtungsordnung

des Schlichtungsausschusses
der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (PKN)
zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern

Beschlossen von der Kammerversammlung der PKN am 16.03.2002

Aufgabe

Die Psychotherapeutenkammer bildet einen Schlichtungsausschuss gemal 8§ 9 Abs.
1 Nr. 4 des Kammergesetzes fur Heilberufe (HKG) und § 22 der Kammersatzung
der PKN. Der Schlichtungsausschuss hat die Aufgabe, Uber Streitigkeiten zwischen
Kammermitgliedern auf gttlichem Wege einen Vergleich herbeizufiihren oder einen
Schiedsspruch zu fallen.

Zusammensetzung

(1) Der Schlichtungsausschuss setzt sich aus einem vorsitzenden und zwei beisit-
zenden Mitgliedern zusammen. Das vorsitzende Mitglied muss Uber die Befahi-
gung zum Richteramt verfugen. Die beisitzenden Mitglieder missen Kammermit-
glieder der beiden Berufsgruppen der PKN sein.

(2) Fur jedes Mitglied des Schlichtungsausschusses ist ein stellvertretendes Mitglied
zu berufen. Bei den beisitzenden Mitgliedern findet die Vertretung jeweils inner-
halb der Berufsgruppe statt.

(3) Das vorsitzende Mitglied und die beisitzenden Mitglieder sowie die diese stellver-
tretenden Mitglieder des Schlichtungsausschusses werden auf Vorschlag des
Vorstands der PKN von der Kammerversammlung der PKN gewéhlt und von der
Prasidentin oder dem Prasidenten der PKN berufen. Ihre Amtsperiode deckt sich
mit derjenigen der Kammerversammlung.

Grundsatze

(1) Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses sind verpflichtet, tber alle Streitge-
genstande unparteilich, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen zu ent-
scheiden. Sie haben Uber die Verhandlungen und die ihnen bei der Ausibung ih-
res Amtes zur Kenntnis gelangenden Verhaltnisse der Beteiligten Stillschweigen
zu bewahren.

(2) Fur die Ausschliel3ung und Ablehnung eines Mitglieds des Schlichtungsaus-
schusses gelten die 88 41, 42 ZPO uber die Ausschlie3ung und Ablehnung einer
Richterin oder eines Richters entsprechend.

(3) Uber die Ablehnung entscheidet der Schlichtungsausschuss endgiiltig. Bei dieser
Entscheidung bleibt die Mitwirkungsmaoglichkeit des abgelehnten Mitglieds unbe-
rahrt.

Antragstellung

(1) Der Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens kann gestellt werden
1. von einem Kammermitglied der PKN
2. vom Vorstand der PKN

(2) Der Antrag ist zu begrinden.
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Einleitung

(1) Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens setzt voraus, dass samtliche Betei-
ligten ihr Einverstandnis hierzu erklart haben.

(2) Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens ist ausgeschlossen, wenn in der
gleichen Streitigkeit bereits
1. ein Vergleich oder Schiedsspruch nach dieser Ordnung,
2. ein berufsrechtliches Verfahren oder eine berufsgerichtliche Entscheidung,
3. ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder
4. eine Entscheidung eines Gerichts oder ein Vergleich
vorliegt, beantragt, eingeleitet oder anhangig ist.

Durchfuhrung
Eroffnung und Verhandlung

(1) Sobald das vom Schlichtungsausschuss eingeholte Einverstandnis der Beteilig-
ten zur Durchfiihrung des Schlichtungsverfahrens vorliegt, erlasst das vorsitzen-
de Mitglied einen Eréffnungsbeschluss, beraumt einen Verhandlungstermin an
und legt die Unterlagen den beisitzenden Mitgliedern des Schlichtungsausschus-
ses vor.

(2) Zum Verhandlungstermin vor dem Schlichtungsausschuss sind Beteiligte, Sach-
verstandige, Zeuginnen und Zeugen mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zu
laden.

(3) Die Verhandlung vor dem Schlichtungsausschuss ist nicht 6ffentlich.

(4) Fur die Zuruckweisung von Beistadnden der Beteiligten gelten die Bestimmungen
der ZPO entsprechend.

Vergleich

(1) Der Schlichtungsausschuss versucht, zwischen den Beteiligten einen Vergleich
herbeizufiihren. Kommt ein Vergleich zustande, so ist sein Wortlaut zu protokol-
lieren und von den Beteiligten zu genehmigen.

(2) Kommt ein Vergleich nicht zustande, sind die Grinde, die hierzu gefihrt haben,
vom Schlichtungsausschuss zu protokollieren und den Beteiligten bekannt zu
geben.

Schiedsspruch

(1) Ist ein Vergleich nicht zustande gekommen, haben die Beteiligten das Recht,
beim Schlichtungsausschuss einen Schiedsspruch zu beantragen.

(2) Bevor der Schiedsspruch erlassen wird, sind die Beteiligten zu héren und der
dem Streit zugrunde liegende Sachverhalt ist zu ermitteln. Soweit nicht anderwei-
tige Bestimmungen Uber das Verfahren entgegen stehen, wird es vom Schlich-
tungsausschuss nach pflichtgemalRem Ermessen bestimmt.

(3) Der Schlichtungsausschuss trifft seine Entscheidung nach geheimer Beratung
mit einfacher Stimmenmehrheit.

(4) In dem Schiedsspruch kann festgestellt werden,

1. dass ein Verstol3 gegen die Standespflichten nicht festzustellen ist,
2. dass eine, einer oder mehrere Beteiligte gegen die Standespflichten versto-
3en haben und dieser Verstol3 durch
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a) eine Ehrenerklarung,
b) eine Warnung,
C) einen Verweis

zu suhnen ist.

(5) Der Schiedsspruch ist mit Grinden zu versehen, von den Mitgliedern des
Schiedsausschusses zu unterschreiben und den Beteiligten zuzustellen. Mit der
Zustellung der Ausfertigung des Schiedsspruches an die Beteiligten ist von die-
sen eine Erklarung tber die Annahme der Entscheidung einzufordern, sofern ei-
ne solche Erklarung nicht in der Verhandlung unterschrieben oder mindlich zu
Protokoll gegeben wurde.

Uberpriifung des Schiedsspruchs

Ist eines der betroffenen Mitglieder der PKN mit dem Schiedsspruch nicht einver-
standen, so hat der Vorstand der PKN den Streitfall der Kammerversammlung mit
einer Stellungnahme zu unterbreiten.

Aufhebung des Schiedsspruchs

Die Aufhebung eines Schiedsspruchs kann innerhalb einer Frist von vier Wochen
nach Zustellung beantragt werden, wenn

1. der Schiedsspruch auf einem unzuldssigen Verfahren beruht,

2. einer der Beteiligten im Verfahren das rechtliche Gehor nicht gewéahrt wurde,
3. der Schiedsspruch nicht mit Griinden versehen ist.

Kosten

(1) Die Kosten des Verfahrens vor dem Schlichtungsausschuss tragt die PKN, so-
weit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Zu den Kosten des Absatzes 1 zéhlen nicht die Kosten fir Beistande. Soweit
Kosten durch Parteien veranlasst werden, sind sie von diesen zu tragen.

Entschadigung der Mitglieder

(1) Die beisitzenden Kammermitglieder tGben ihr Amt als Ehrenamt aus. Die Auf-
wandsentschadigung erfolgt gemaf der 'Reisekosten- und Sitzungsgelderord-
nung far Organmitglieder der PKN'.

(2) Das vorsitzende Mitglied erhalt fur seine Tatigkeit eine Entschadigung, die durch
den Vorstand der PKN festzusetzen ist.

SchriftfUhrung

(1) Uber die Verhandlungen des Schlichtungsausschusses sind Niederschriften an-
zufertigen, die den 88 159 und 160 ZPO entsprechen mussen.

(2) Fur die Sitzungen des Schlichtungsausschusses und die Erledigung des laufen-
den Geschaftsverkehrs wird von der Geschéftsstelle eine Schriftfihrerin oder ein
Schriftflhrer gestellt.

Aktenfihrung

(1) Uber jedes Verfahren ist eine Akte anzulegen. Sie ist nach Abschluss des Ver-
fahrens in einem geschlossenen Umschlag mit Aufschrift der Registriernummer
bei der Geschaftsstelle zu hinterlegen.
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(2) Jedes bei dem Schlichtungsausschuss beantragte Schlichtungsverfahren ist mit
fortlaufender Nummer innerhalb eines Kalenderjahres, Namen der Beteiligten,
Daten und Art der Erledigung zu registrieren.

Einsichtnahme

Zur Einsichtnahme in die Akten des Schlichtungsausschusses sind ausschliel3lich
befug

1. die Mitglieder des Schlichtungsausschusses,

2. die Prasidentin oder der Prasident der Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen, das sie oder ihn vertretende Mitglied des Vorstands oder jemand,
den eine oder einer von ihnen damit beauftragt hat,

3. die Beteiligten, sofern die Aufhebung des Schiedsspruchs nach § 10 beab-
sichtigt ist.

Berichterstattung

Uber seine Tatigkeit erstattet der Schlichtungsausschuss der Kammerversammlung
jahrlich Bericht.

Anderungen

Die Anderung dieser Schlichtungsordnung bedarf einer Mehrheit der Mitglieder der
Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen.
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit dem 14. Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das
Rundschreiben der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen ausgegeben wird.

Das Niedersachsische Ministerium fir Frauen, Arbeit und Soziales hat mit Schreiben
vom 29.04.2002 (AZ.: 405 — 41 932/3) die aufsichtsbehoérdliche Genehmigung erteilt.
Die vorstehende Schlichtungsordnung wird hiermit ausgefertigt und verkindet.

Hannover, den 06.05.2002 Dr. Lothar Wittmann

Prasident der PKN Dienstsiegel

gen SCHLIORD.doc



	Durchführung
	Eröffnung und Verhandlung
	Einsichtnahme
	Berichterstattung
	In-Kraft-Treten


